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Auskunftsantrag

Vertrag

§§ 402, 444, 740II BGB

§§ 1379,1605, 1840, 2027
2057, 2127, 2314 BGB

§ 242 BGB

Antrag auf Abgabe
eidesstattlicher Versicherung

nicht notwendig

§§ 259 II, 260 II, 261 BGB

Antrag nicht schon mit KS einreichen, 
sondern erst bei Bedarf nach 
Auskunftserteilung

evtl. fehlendes RSB
Klarstellung anders möglich

geringe Bedeutung

Leistungsantrag

keine Besonderheiten

Feststellungs-/Gestaltungsantrag
stattdessen denkbar

ohne "verkürzte Stufenklage"

Str

kumulativ

eventuell

egal sofort rechtshängig (+) Verjährungsunterbrechung 
sofort (§ 209 I BGB)

§ 254

nur vorläufig

Betragsvorstellung erforderlich

auch: Teil- Versäumnisurteilnur die jeweils nächste Stufe

(P) Bindungswirkung

MMvolle Bindung

hM

Bindung nur auf tenorierte Rechtsfolge

neue Verhandlung und Beweisaufnahme über 
alle entscheidungserheblichen Vorfragen sind 
zuzulassen

keine KostenentscheidungAusnKlageabweisung ergeht durch Vollurteil

keine vorl. Vollstr

letzte Stufe

Schlussurteil

Kostenentscheidung

höchster Wert für Streitwert

keine Addition

§ 18 GKG

aber: § 21 GKGeinzelne Handlungen sind nach dem 
betreffenden Teil des StreitGG zu bewerten

Kostenstreitwerte einzeln zu ermitteln

für Auskunft
1/10

1/4

eidesst VersZeit und Kosten

Quotelung auf jede Stufe

streitwertbezogen

gebührenbezogen wenn
Gebühren nur in 
einzelnen Abschnitten angefallen

(P) Nach Erteilung vor Schlussurteil ergibt 
sich fehlender Leistungsanspruch

Kläger erklärt Erledigung

B nimmt an
isolierter Auskunftsanspruch analog

B trägt die Kosten

B lehnt ab
Klage war von Anfang
an unbegründet

 K trägt Kosten

vorl.Vollstr

Prozessgeschichte vorhergehende Teilurteile

EntscheidungsgründeSorgäfitg darstellen, wie weit die Abweisung 
reicht (nur Antrag oder Klage insges)

Berufunggegen jedes Teilurteil
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